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Nr; 148, . Ki.J:,~hengesetz.,der -v~reittigten: Ev,3!1ge~ch
Lutlrerischeii Kirche Deu~chlandszur. Ände
rung des Am~tlichtver\etzµn_gsg~.etzes~ . ' 
V~in .6. Nevein~r 1993. _-

Generalsynode· ~d ]3ischofskonferenz haben das fol~ 
. geDde Kirchengesetz beschlossen, das hiermit verkündet 

wird: · 
·' 

Artikel l 
bas Kirch'.engesetz der_ Vereinig~n Evangelisch-Luth~ 

·· rischen Kirche Deutschlands über das Verf~n. und die • 
Rechtsfolgen bei d~r VerletzlJßg. der, Amtspflicht (Amts
pflichtverletzungsgesetz - AVerG) in. der Fassung. vom . 

· 6. Dezember 1989 (ABI. Bd. VI S. 104) wird wie folgt ge-
ändert: · 

1. Die ·Überschrift erhält folge~~e E_assung: · 

» Kirchengesetz der-Vereinigten Evan:geiisch-Lutheri
schen · Kirche Deutschlands übe.r das Verfahren· und die 
Rechtsfolgen bei Amtspflichtverletzungen (Disziplinar-. 
gesetz '""t>iszG).« · 

2. Die _§ § 1 und 2 erhalten folgende ·Fassung: 

/ 

. ».§ 1 

(1) Dieses Kirch~ngesetz gilt 

1. für Pfarrerinnen Uild Pfarrer im Dienst der Vereinig
ten Kirche und ihrer Gliedkirchen; 

2. für J{ii'chenbeamtinneri und Kirchenbeamten auf 
Lebenszeit und auf Zeit im-Dienst der Vere~gten 
Kirche, ihrer Gliedkirchen sowie deren Gliederun-

. gen iqid-~inrjchtungen; gie Körperschaften, Anstal- · 
· t.en oder $1:i.ftungen des,öffefülicµen Rechts sindünd · 
~r Aufsicht cle.Ji Vereinigten Kirche ode~ einer ilirer 

. Gli~dkirchen unter-stehen, nach. M.~gabe des Vier
ten. Teils. · · . ~ . · ' ·. 

(2) Für Pfarrerinnen und ·PfarJ:er auf· Probe und, für· 
Kirchenbeamtinnen, und Kircheiibeamte auf Probe gilt. 
dieses Ki.ighengesetz nac~ Maßgabe des Fünften Teils. 

· (3) Für Ordinierte, die nicht in einem kircherigesetz-
_ lich geregeiten i;Sffentlich:rechtlichen Dienst- 1µ1d Treue-, 
verhäl.tms zur Vereinigten Kit:che oder einer ihrer Glied
kirchen stehen, gilt dieses Kircheilgesetz nach Maßgabe -
des Dritten teils. · · · 

: (4) Soweit in diesem Kirchengesetz Personen- und 
·Funktionsbezefohµungen .verwendet werden, gelten sie 
in gleicher Wefse für Frauen und Männer. ~ · 

. § 2 

(1) Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen kön-
nen ·besti.mine11, daß dieses. Kirchengesetz. a"Qf andere 

· ·· Pe~onen, die in einem kirchengesetz:fich geregelte11 
. öffentlich-rechtlichen Dien.St- und Treueverhältnis ste
hen, änzuwenden ist. 

(2) Die Folgen einer.Verletzung vonPilichten durch 
Vikarinnen und Vilcare, Kandidatinnen und Kandidaten 
des PredigtaJntes oder der TheoJogie sowie Kirchenbe

. aintinnen und Kirchenbeamte auf Widerruf regeln die 
Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren Be-
reich.<< · 

,-., 

:•l. -, ~--. .:-:1 

,_ 
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3, Im Amtspflichtverletzungsge~etz werden jeweils -das 
Wort »Amtszuchtverfahren« durch das Wort »Diszipli- · 
narverfahren«, das Wort »Amtszuchtverfügung« durch 
das Wort »Disziplinarverfügung«, die Worte »Kammer 
für Amtszucht« durch das Wort »Disziplinarkammer«, · 
die Worte »Senat für Amtszucht« durch das Wort »Dis
ziplinarsenat« und die Worte »Verletzung der Amts
pflicht~< durch das Wort »Amtspflichtverletzung<< ,er
setzt. 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz l wird der Klamtnerzu~atz gestri-
chen. · 

b) Absatz 4 erhält folgende 'Fassung; 

»(4) Gegen eineri Pfarrer kann ein,Disziplinarver-
- _ fahren auch wegen einer Amtspflichtverletzung,_ die 

er. in/·einem früheren kirchlichen Dienstverhältnis · · 
begangen hat, durchgeführt werden.«. -

. 5.,Es wird folgend~r-§ 3a eingefügt: 

»,§ 3a 

(1) Sind seit ei~er_Amtspflichtverletzun,g, die höch
stens. eine Geldbuße -gerechtfertigt liätt,e, mehr als zwei 

. Jahre vergangen, so ist ·eine Verfolgung nicht -mehr 
zulässig. · 

(2) Sind seit einer Amtspflichtverletzung, die höch
stens eine Kürzung des Geh&].ts, des· W"3rtegeldes oder 

. des Ruhegehaltes gerechtfertigt hätte, mehr als sec::hs 
Jahre vergangen, so ist eine Verfolgung nur zulässig; 
wenn vor Ablaut dieser Frist ein förmliches Verfahren 
eil).gel~itet worden ist 

(3) Amtspflichtverletzungen, die eine schwerere Maß
nahme als die in den Absätzen 1 UJ1d ·2 genannten recht

. fertigen, unterliegen nicht der Verjährung. -· 

(4)- Ist vor Ablauf der .Fristen riach q.en Absätzen 1 · 
und 2 wege;:n dessefäen.Sactiverhaltes ein Strafverfahren 
oder ein· Verfahren ·nach dem Kirchengesetz über das 
Vei;fahren bei Lehrbeanstandungen eingeleitet .worden, 
sind die Frjsten über die Dauer dieses Verfahrens ge- · 

·. hemml.« · · 

6. § 4 erhält folgende.Fassung: 

' »§.4 

Eine .Amtspflichtverletzung kaiin zum Erlaß einer 
Disziplinarverfügung durch die einleitende Stelle (§ 16), 

· · zu einem Spruchverfahre,n (§§ 17 ff.) od_er zu einem 
förmlichen Verfahren(§§ 37 ff.) führen.« 

7, §. 5 erhäJÜolgende Fassung'. .. · 

»§ 5 

Seelsorger:Uche Bemühungen rind Maßnahmen der 
Dienstaufsicht bleiben von den Regelungen dieses Kir
chengesetzes unb~rührt. Sie sind keine Verfahrensvor
a1;1.ssetzung. für Ermittlungen nach § 1 f A.l>s. 1 dieses 
Kirchengesetzes.« 

I . . 

8 .. In ·§ 7 werdep. die Worte »die Person des Pfarrers« durch 
Worte >>den Pfarrer« und das Wort »beschleunigt« durch -

. das WÖrt.»zügig« erse~t. · 

9 .. § 1 i Absatz 2 erhäli f qlgende Fa~s~g: 

»(2) Soweit Beweis~ ~hoben werden, ist eineNieder
schrift aufzunehmen. Werden Zeugen urid Sachverstän

. dige angehört, kanri · die Niederschrift im förmlichen 
Verfahren-verwendet werden; wenn diese vor·der An-

hörung- darauf hingewiesen wurden; f_ür die Anhörung 
.. von Zeugen gilt§ 68·entspre(?hend. · 

Vor der Anhörung sind die Zeugen auf das Zeugnis-. 
verw,eigetungsrecht hinzuweisen µnd auf eine wahr
heitsgemäße Aussage zu veq,flichten.« 

10. § 12 wird wie folgt g~ändert: · 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 3 erhält folgende Fassung:· 

»Dem ·Pfarrer steht es frei, mündlich oder. 
schriftlich StelJung zu nehmen oder nicht zur 

· Sache auszusagen rind jederzeit,. auch schon vor 
der ersten Äußerung, einen Verteidiget zu befra
gen (§42 Abs. l).«, 

bb) Folgender neuer Satz 4 wird eing~fügt: 

»Er isrentsprechend zu belehren.« 

CC) Der bisherige Satz _4 wird Satz 5 . 

b) In Absatz 3 Satz 2 w_ird der Punkt durch ein Semiko
· lon ersetzt und folgend~ Halbsatz angefügt: 

»dem Pfarrer ist eine Abschrift der Niederschrift 
auszuhändigen.« ' 

c) -~ Absatz 4 wird folgender Satz Z angefügt: 

»Dem Pfarr~ ist Gelegenheit zu geben, sich dazu 
abschließend zu äuße,:n.« · 

d) .Absatz 5 wird gestrichen. 

e) Die· bisherigen Absätze 6 und 7 werden Absätze 5 
und,6 ... 

11. § ~ 6 wird wie fc:Hgt geändert: 

a) 
0

In Absatz 1 erhält Satz 2 folgende Fassung: 

» Die·Y erfügiing ergeht ,schriftlich, ist zu begrün
den und init einer Rechtsbehelfsbelehrung· zu ver
sehen.« . 

-
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Folgender n~~er $atz 3 /wird eing~fügt: :. '-· . . 
>>Die Disziplinarkammer kann die- Diszipli- . 

· narv~rfügung aufrechterhalten, aufheben oder 
zugunsten des Pfarrers ändern.« 

. bb)Der·bisherige Satz 3 wird Satz 4 mit folgender 
· Fassung: 

>>Die .Disziplinarkammer ep.tscheidet nach-· 
Anhörung-des.Pfarrers durch Beschluß.« 

' . \ ' -

· cc) Folgender neuer Satz, 5 wird emgefügt: 

»Dieser Beschluß ist unanfechtbar.<~ 

dd) Der bisherige _Satz 4 wird Satz. 6. 

c) In Absatz 3 wird das Wort »Dienstbezüge« durch. 
das Wort »Bezüge« ersetzt: . . 

12. § 17 _Abs. 2 erhält folgende Fa,ssung: 

»(2) Aufgabe des. Spruchausschusses fst es, ohne 
-, förmliches Verfahren nach§§ 37 ff. in vertrauensvoller 

Aussprache mit dem.Pfarrer alle diesem zur Last geleg
ten Umstände zu klären und, wenn eine'Amtspflichtver

. letzung festgestellt ist, dem Pfarrer zur Einsicht zu ver
helfen und in ihm den Willen zu wecken, einen ilim er~ 
teilten Rat in freier Entsc~eidung anzunehmen.« 

13. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige einzige.Absatz wird Absatz 1_. 

b) Folgender Absatz 2 'wird angefügt: 

'< 
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gerechtferti:gt häilt. Auf _Amtrag hat sie diese Entsohej-

0

>>~21. 

. · D'er Pf~er··kium efu.en:.Beistand ~uzi_ehe~ Bei- -
sta:ndkariii:emPfäirer'ötler't]Xeolögische'rUoc1rs-chnlleh-·. -
re:r oder .eine Pei:son sein, die die B~fähigung,ZUth R,ich
tel'amt hat; er muß ~iner Glieclkirche der Evang,elisehen 

- -- :iGtche 'in' Deuts~hland angehören und· zji_ kirchlichen -
- Ämtern wählbat sein. Dem Pfarrer und seinem Beistand - · 

. .ist Einsicllt in, die. V etfal_ll'ens~n ~- ge~n.« -· 

17._ §.2-2 Abs. -1 wird wie:f~lgt,ieänd~it:: 

a) -Folgender n~uer Sa:_~ .2 wird-eirigefügt: · 

_ »§ 5~ Abs. l Satz 4_ gilt entsprechend.« 

b) Der bisherige Sai:i·2 wird. Satz-3 mj.t der Maßgabe, 
daß das W-0rt » Er« dlireh dle Worte ·» Der Obmann<< 
:~:rsetzt wird. _ · · 

c) Der bisheri~ Satz 3 wird Satz 4_ mit d~r Maßgabe,, 
-daß hinter dem Wort >>-Teiln!llune« die Worte »des 
Beistandes, des, Vertreters der einleitenden Stelle 
ünd« eingefUgt werden. . . . 

_ 18. § 25_ wn:d wie folgt geändert: 

a) In-Absatz 3 Satz ·2 wird nach dem Wort »ist« das 
Wort »alsbald«- eingefügt. · 

dung schriftlich zu beglijnden. . . ' : ' 

-(2)~ W~d.in flei:i·Grürid~n eine ·-&ntspflichtvetl~tzung 
nicht anschück;lich ausgeschlossen oder wird· offen ge-

, lassen;·ob eirie Ami:sp-flichtverletzimg vcirJ.iegt,~arui der _ 
Pfarrer' die ·tntscl!eidung ,der D'isii.pfuiäi:~:Jj:prnei ]?-~~ . 
~gen. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Zu
steUimg der 'Entscheidung· schriftl,ich einzui:eichetCuhd 
zu begrün~e'f!:.. · 
- (3) P:i~ :Disziplinarkammer- entscheidet -ciuteh Be-

- · schluß. Dieser Beschluß ist unanfechtbar. ,Er ist dem 
Pfarrer zuzustej.J.en„ Der Beschluß ergeht hn s.chri.ft~ \_ , 
)lohen.Verfahren; jeq.och können in besonderen.Fällen 
mqmllic.he Verh_a,ndlung &nberaumt und Beweise et-~ . 
.hoben werd~n.«. . . - . 

27. Der bisherige § -38 wird § 39 mit·der Maßgabe, .daß in· 
Abs.atz 1 Si;ttz 1 und in denfolgenden Paragraphen des 
Am.tspflichtverletzungsgesetze.s jeweils die~ Worte » Be
schuldigte«, »Beschuldigter« und. »B~schuldigten« 
durch das. Wort· » Pfarrer« ersetzt "Wir<l. · · 

~&. Der bjsherige § 39 wird § ·40 mit der Maßg_abe, daß das 
. Wort »Verfahren« durch die Worte »Förmliche Verfah~. 

ren« ersetzt -~ird. · · · ·· · · · 

b) In Absatz 4 werden Worte »vom 
Spruchausschusses« gestrichen. 

Obmann des · 29. § 42 wird wie.folgt geändert: 

. ', ' . 

J9. § 26 Abs:1 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe a wird das Wort »haltlos« durch das 
. Wrut »unbegründet_« ersetzt. · 

b) fu Buchstabe b wird das Wort »erweisbar« durch das 
Wort »bewiesen« ersetzt. - ' 

· 20. § 28 wird wie folgt-geändert: _ _ 

a) In Absatz 1 Buchstabe d erhält der 1. Halbsatz fol-
gende Fassung: -

»der Übertragung . einer anderen Pfarrstelle oder 
allgemein.kirchlichen Aufgabe binnen angemessener 
Frist zuzustimmen,« 

b) Absag: 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz iwird das.Wort »auszuführen« durch die 
'Worte »zu befolgen« ersetzt. 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
l . ! 

»(1) Der Beschuldigte kann je einen Verteidiger 
aus folgenden µruppen bestellen: 

a) Pfarrer oder theofogische.HochschuI1ehrer, 

b) Personen, die die Befähigung zum Richteramt 
· haben. 

Die Verteidiger müssen einer Gliedkircbe der 
Evangelischen Kirche in Deutschland angehören 
und z1i'kirchlichen Ämtern wählbar sein. Verteidiger 
darf nicht sein, wer .die Dienstaufsicht über den Be-

. schuldigten geführt hat oder führt.« 

·b) In Absatz 3 werden hinter dem Wort »einzusehen« 
die Worte »und daraus Abschriften oder Ablichtun
gen zu nehmen« eingefügt. 

-30. § 43 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

r 
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a) in Satz 1 zweiter Halbsatz werden Worte »rechts
kundig sein« durch die Worte »die Befähigung zum 
Richteramt haben« ersetzt. . -

b) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

, »Für den Untersuchungsführer gilt § ·42 Abs. 1 
Satz 2 entsprechend.« 

31. In § 44 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort »Beweiserhebung<< 
durch das Wort >>Beweisaufnahme(§§ 65 ff.)« ersetzt. 

32. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige _einzige Absat:z; wird Absatz 1. 

b) F<>lgender neuer Absatz 2 wird an~efügt 

hafter Erfüllung seiner Aufgaben- und zur Verschwie-
genheit verpflichtet.« · 

40. In§ 57 Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort »Nach~ 
trag« die Worte »zur Anschuldigungsschrift« eingefügt. 

41. In§ 58 Abs. 1 erhält Satz 4 folgende Fassung: 

» Dem Pfarrer und seinem Verteidiger sind außerdem 
die Mitglieder der Disziplinarkammer sowie ihre Stell
vertreter mit dem Hinweis zu benennen, daß der gesetz- -
liehe Ausschluß von der Mitwirkung (§ 109) oder die 
Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit ein:es . 
Mitgliedes(§ 110) spätestehs eine'Woche vordem Ver
handlungstermin bei der Diszipliriarkammer geltend ge
macht sein muß.« 

»(2) Der Untersuchungsführer hat Beweisanträgen _ 
des Pfarrers stattzugeben, soweit sie für die Tat- 42. § 63 wird wie folgt geändert: 
oder Schuldfrage, die Bemessung einer Disziplinar- ·, 
rruj.ßnahme oder die Gewährung eines Unterhaltsbei-. 
trages (§ 89) von Bedeutung sein könn~rr: Die Ent
scheidung über einen Beweisantrag kann nicht ange~ 
fochten w'1rden.« · 

33. In§ 48 Satz 1 werden Worte »das Ziel«_durch die Worte 
. »den ~weck« ersetzt. 

34. In§ 49 Abs. 1 werd,en die Worte »oder§ 32 Abs. 2 oder 
§ 33« gestrichen. 

, 35. § 49 a erhält folgende F~sung: . 

. . 
· Hält die- einleitende· · Stelle nach dem Ergebnis 'der 

a) In Absatz· 1 Buchstabe b' werden c,iie Worte »und 
eines. hinzugezogenen Hilfsberichtserstatters« ge
strichen. 

1 
b) .In Absatz 2 Satz -1 werde~-die Worte »Sie soll« 

qurch die Worte »Dfe Niederschrift inuß« ersetzt. -

c) Folgenderneuer Abs~tz 3 wird eingefügt: 
. - . . 

»(3) Kommt es auf die Feststellung eines Vorgan
ges in der Verhandlung oder des Wortlautes einer · 
Aussage oder .Äuß.f)rung an, so hat der Vorsitzende 
zu veranlassen, daß.die F~ststellung des Vorganges· -
vollständig niedergeschrieben und. verlesen wird. In 
der Niederschrift ist zu v:el'II].erken, daß die Ver-_ 
lesung geschehen und die Genehmigung e,:folgt ist, 
oder welche Einwendungen erhoben sind.« . 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

· Unters1,1chung eine Disziplinarverfügung für ausrei
- chend,, so hat sie diese zu erlassen. § 16 findet Anwen

dung. Andernfalls leitet sie das förmliche Verfahfenyor · 
der,Disziplinarkanuner ein.« _ , _ 43. In§ 65 Abs. 2_erhalten die Sätze 2 uni3 folgen<,Je Fas-

36. § 5Ö Abs. 1 erster Halbsatz erhält folg~nde Fassung: 

>>Wird weder das Verfahren ·nach § 49 eingestellt 
_noch eine Disziplin,arveifügung nach§ 49 a erlassen,<<. 

37. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige· einzige Satz 1 wird Absatz 1. 

b.) F~lgender Absatz 2 Wird angefügt: , 

»(2) · Bei den Disziplinarkammern -werden Ge-
-schäftsstellen gebildet.« · 

38. § 53 erhält folgende Fassung: . · 

»§ 53 

( 1) Die Disziplinarkammer besteht aus einem Vorsit- · 
. zenden, der die Befähigung zum Richteramt haben muß, 
und vier Beisitzern. Zwei Beisitzer sind Pfarrer; ·einer 
der weiter~n Beisitzer muß die Befähigung zum Richter
amt hab_en. 

(2) Für die Mitglieder ist die erforderliche Zahl von 
Stellvertretern zu berufen. 

-(3) Das Verfahren für cije Berufung der Mitglieder 
und ihrer Stellvertreterund die Bildung der Geschäfts
stellen regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkir
chenje für ihren Bereich.« -

39. § 54 erhält folgende Fassung: 

t>§.54 · 

-(1) Dei: Vorsitzende der I;)isziplinarkammer bestellt 
den Schriftführer und regelt dessen Vertretung. 

. (2) Der Schriftführer .\J.at die Niederschriften bei Ver- _ 
_ handlungen und Beweiserhebungen zu fertigen. Er win,l 
vom Vorsitze~den der Disziplinatkanuner zu gewissen~ 

m~ . 

»Niederschriften und Aussagen von Personen, die in 
der Untersuchung oder in einem anderen gesetzlich ge~ 
ordneten Verf~en vernommen worden sind, können 
verwendet werden, sofern sie in der mündlichen Ver
handlung verlesen worden sind; auf- dje -nochmalige 
Vernehmung dieser Person k~ v.erzic;htet werden. 
·Satz' 2. gilt auch für Niederschriften nach § 11 Abs .. 2, 
wenn.die.angehörten Personen vor der Anhörung darauf 

'hingewiesen wuroen, daß die Niederschriften verwertet 
werden können.« . . ' . 

· 44. In § 68 Abs. 3 Satz. 2 wird die Zahl 33 durch die Zahl 41 
ersetzt. 

4S. In§ 70 Abs .. 1 w:i.rd folgend~r Satz-2 angefügt: 

»Die Disziplinarkammer kann beschlie~en, daß_ ein 
Guqichten verlesen wird, wenn der Sachverständige am 
Erscheinen gehindert ist.<< 

46. § 72 Abs, 2 erhält folgende Fassung:_ 

»(2) Dem Pfarrer ist Gelegenheit- zu einem letzten 
Wort zµ geben.« - - -

47. § 78 w~ wie folgt geändert: 

a) In Absatz { -

aa) wird der einzige Satz Satz l_mit der Maßgabe, 
daß Buchstabe d folgende Fassung erhält: _ 

_ _ ·, »d) Autheb;ung der Übertragung per Pfarrstelle 
oder allgeni.einkirchliehen Aufgaben.« 

bb) werden folgende Sätze 2 und 3 eing1;:fügt: 
. . ' 

»Der Verweis ist.der Tadel eines bes~ten 
Verhaltens. Mißbilligende Äußerungenn eines 
Dienstvorgesetzten (Zurechtweisungen, Ermah-
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51.'§-85-wu:d~ieJoj~ge~~ert:_~-- - . jf §96-wird~iefplgtgeänd~rt:, .-

. a) 'J\bsatz lserhiµt_folg:ende_Fas~g: '. --~) A:bsatz;L~ird:wi~f~lgt-geätideit: ' 

_ ,:. »(l}Isf auf Aufh~~~g de~ ~rtrag~g !,!er Pfarr-. . aa) In Sa~ 1 wirtld~ Wört ;>rtich~kundigeri« gtistri~ 
. . stelle -oder. allgemeinki.rcWichen Aufgabe erk.imnt - cheir nach dem -W0rf »Vorsitzenden« werden 
'·. ' _wo.r~e~ so tti~·der Pfarrer ~t ?~ l{echlsktaft des_. eilt K.qmma und~die Wo*.-~der di'e Befähiwig 

-, · UrteiJ& 1ll qen Wa:rt:~~tand. Die §,§ · 81 und. 87 Abs, 1 · zum RichterartJ.f haben. rµu.ikeingefi,igt. · 
, ·,.und-2.des-Pfarrerge.setz;es gelten_entsp_r~hend. Dem - - . ~-. . . .. - . _ _ _ _ . . 

.. Pfari:er kann .auch e.ine- PfarrsteUi:Hxl.er- allgemein- .bb) ll:} Satz 2 werden _µje. Werte »i:echtskw,lcij:g sem« 
· .. ·kirchliche AiJfgabe mit-geringeren Dienstbezügen durch.die Worte »die Bef'ähigung·zqm Rjchter~. 

. -ini!l_ anderer Ariitshezeichnung ·ubertra~en werden.« aipt haben<< ersetzt · 

b) · Absatz 2' ethältfo1g~ftde Fässimg: : _ b) Folgender_.neuer Absatz 2 wir(! einte~gt: . 

. »(2) I>er ·Pf~er ~rhält bjs zur Dauer von sechs »(2) Für die Mitglieder ist clie e:t':(orderlicbe Zahl 
Monaten··wartegeld in Höhe seiner bish~rigen Be- von Stellvertretefll zu berufen.«· · 
soldting; ist_ iin Urteil bestimmt, daß der Pfarjer ein - c) . Der )Jisherige·_ Absa~ 2_ wird Absatz_3. 
von ilim beklefrfotes Aufs.ichtsarrit oder kirchenlei: 
iendes Amt .verliert, so_ ·siri.d der• Berechnung des - 57. In § 97 wird folgender Absa,ti'3 angt;fügt: 
W~egeldes entsprechend verringerte Bezüge zu
grundezulegen.« 

c) In Absatz 3 wirdfolgender Satz 2 ange~gt: 

- »Dies gilt nicht, wenn .der :efarrer mit seiner E~
willigring oq_~r-nach § 78 Abs.: 4 ~atz 2 ver,setzL 
wird.« · 

52: § 86 wird wie folgt geändert: .. -

a) In den Absätzen 1 und 2 wird ·jeweils d_as Wort 
»Stelle<< durch die Worte »Pfarrstelle· oder allge
meinkirchliche Aufgabe<< ersetzt. 

' - . ' . 

- b) . In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte» Wird der Pfar
. rer in den Wartestand versetzt, so erhält er« durch 
die Worte »Bei Amtsenthebung unter Versetzung in 
den Wartestand erhält de~ Pfarrer« ersetzt. C 

c) In Absatz 4 Satz f werden die Worte »die erdienten -
Versornungsbezüge« durch die Worte >>das ercfiente 
Ruhegehalt« ersetzt. 

»(3)'Wchtet sich das Verf~en gegen einen Ffarrer· 
·der Vereinigten Kirche, so gilt Absatz 2 entsprechend.« , 

· 58, § 101 wird wie folgt geändert 

- a) _ D~r bisheri.ge einzige Satz 1 'o/ll"d Absatz 1 mit der 
. Maßgabe; d~ die Paragr~phel,lfolge wie folgt lautet: 

' - . 

. »§§. 56 Abs. 2, §,§ 58 bis 63, 65 bis 74, 75 Abs. 2 
und 3, 76 Abs. 2 sowie der§§ 77 bis 89« 

' \ 

·- b) Folgender Absatz 2 wird-angefügt:. 

»(2) Nach Aufruf der Sache di,u-ch den Vorsitzen
.den trägt · der Berichterstatter in Abwesenheit der 
Zeugen den wesentlidi~n Inhalt der Berufungsbe
gründung vor. §. 64 Sätze 2 und 3 gelten entspre
chend.« 

59. In§ 103· Abs. 3 wird das Wort »einen~; gestrichen. 
- ' 

· 60: Di~ Überschrift vor § · l 07 erhält folgende Fassung: 

»l. Amtszeit, Voraussetzungen für die Berufung« 
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61. § 107 wird wie folgt geändert: e~ulegen ist, und über die.Formen und Fristen der An-
a) Absatz 2 wird gestrichen. fechtung schriftlich zu belehren. 

· b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und erhält fol- (2) Ist die Bel~hrnng unterblieben oder. unrichtig er-
teilt, ist die Einlegung ·ae_s Rechtsmittels oder des 

gende F~sung: Rechtsbehelfs nur innerhalb eines Jahres nach Zustel-
»(2) Die Mitglieder und Stellvertreter müssen lung der anfechtbaren Entscheidung zulässig. war· die 

.einer Gliedkirche der .Evangelischen Kirche in · Einlegung vor Ablauf eines Jahres infolge höherer Ge-
Deutschland angehören und zu kirchlichen Ämtern. walt unmöglich oder ist eine schriftliche Belehrung 
wählbar seih.« · · · ~n erfolgt, daß eine Anfechtung nicht möglich ist, 

c) Der bisherige Absatz.4 wird Absatz 3 mit der Maß- kann das Rechtsmittel _oder der Rechtsbehelf auch nach 
_ gabe, daß folgender Satz2 angefügt wird:. Ablauf eines Jahres eingelegt werden.« 

. »§§ 97 Abs. 3 und 132 Abs. 1 bleiben unberührt.«. -· 69. § 125 wird wie folgt geändert: 

62. § 10fwird wie folgt geändert: a) In Absatz-2 Satz· 1 wird das Wort »jeweiligen« ge-
strichen. · 

a) Die bisherigen Sätze 1 und 2 werden Absatz 1. 
b) In Absatz 3 wird Satz 2 gestrichen. 

b) In dem neuen Absatz 1 wird folgender Satz 3 ange-
fügt: . c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

»Sie sind zu verpflichten.« >>(5) Mit dem rechtskräftigen Abschluß des Ver- . 
fahrens enden die Maßnahmen der einleitenden 

c) Der bisherige Satz 3 wird Absatz 2 Ulld erhält fol- Stelle.« 
gende Fassung: . 

70. § _ 128 erhält folgende Fassung: 
»(2) Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen 

regeln das Nähere über die Verpflichtung,~ »§ i28 

63. In§ 109 werden die_ Worte »durch die Gliedkirchen« ge- (1) Für Ordinierte, die -h.auptberuflich in einem_ pri-
strichen. vatrechtlichen Arbeitsverhältnis zur Kirche stehen, gel-

64. §.112 wird wie folgt geändert:· ten die Vorschriften dieses Kirchengesetzes entspre-
a)' Ifi Absatz 1 Buchstabe a wird das Wort »Bestellung« chend, soweit sie nicht. das Bestehen eines öffentlich

rechtlichen .Dienstverhältnisses voraussetzen; hierbei 
_durch das Wort >>Berufung« ersetzt. . tritt an ·die Stelle der Entfernung aus deµi Dienst d& Ent-

b) Absatz 2 erhält fölgeude Fassipig: zug ':'On Auftrag und Recht zur öffentli~hen .Wortver-
: · »(2) Der Disziplinarsenat stellt .auf Atltrag der · kün~~g und zur Sakraments.verwaltung. . 
Stelle, die ·c1as Mitglied berufen ha~. fest,,daß die (2) Für Ordinierte, denen nach Beendigung ,eines 
Mitgµedschaft nach Absatz 1 b~ndet -il:lt. « · kirchlichen Dienstverhältnisses Auftrag und Recht zur 

65. In§ 115 Abs. 2 Satz 1 werclen die Worte }~die Haltlosig- öffentlichen Wortverkündigung und zw Sakramentsv:er-
. kei~ der Beschuldigungen festgestellt oder« durch die waltung· belassen: worden sind .oder die ohne Begrün-

Worte »festg~stellt worden, daß die Beschuldigungen dung eines hauptberuflichen kirchUcben Dienstverhält-
unbegründet sind, od.er« ersetzt. nisses ordiniert worden sind, gilt, werin .sie. nicht unter 

. Absatz 1 fallen, Absatz 1 sinngemäß. 
66. § ,ll9·wird ~e folgt ge~dert: · · . · - .... , 

· (3) In den Fällen des Absatzes 2 liegt die Zuständig-
. a) In Absatz 1 Buc.hstabe a werden die Worte »seines. keit für Entscheidungen nach diesem Kirchengesetz, 

erforderlichen Hilfspersonals« durch die Worte »sei-.· wenn.d,em Ordinierten ~in geordp.eter kirchlicher Dienst·'. 
· -ner Hilfskräfte« ersetzt.·: · · . · · übe;tragen ist, bei der Gliedkirche, auf-deren Entschei-

b) In Absatz 2 Buchstabeil a und b wird jeweils der dung die Belassung von Auftrag und Recht zur 'öffent-
Kiammerz1:1satz gestrichen. liehen Wortverkündigung und, zur Sakramentsverwal

tung oder die Ordination ohne fü:gründung eiries kirch-
67. § 121 wird wie folgt geändert: liehen Dienstverhältnisses zurückgeht. . 

a) Der bisherige einzige. Absatz wird Abs.atz 1 mit der ( 4) Die _Gliedkirchen können durch Kirchengesetz 
Maßgabe, daß die Worte »Schriftstücke können zu~ nähere Regelungen für. die Fälle der .Absätze 1 und 2 
gestellt werden« durch die Worte »Die nach diesem treffen. · 

.• Kirchengesetz-vorgeschriebenen Zustellungen wer- 1 
den ausgeführt« ersetzt werden. · (5) Die'Vorschriften des Pfarrergesetzes über den 

Entzug vöii Auftrag und Recht Zilr öffentlichen Wort-
. b) Folgende Absätze 2 und 3 werden angefügt: verkündiguhg und zur Sakramentsverwaltung bleiben 

· . »(2) Verteidiger, deren Vollmacht sich bei den unberührt.« · · · · · 
Akten be:fmden, gelten als ermächtigt, Zustellringen · 
in Empfang zu nehmen.. . · ·· 71. § 129 wird gestrichen. 

72. § 130 ·erhält folgende 'Fassung: 
(3) Wird ·eine Zustellung au ~ehrere Empfangs- , , 

berechtigte bewirkt, ·so richtet ·sich die Berechnung 
einer Fri~t nach der zuletzt bewirkten_Zustellung.« 

68. § 122 erb.ält folgende Fassung: 

»§ 122 

. : (1) Bei allen ~echtbij.ren Entscheidungen ist der Be-. · 
troffene über die.Möglichkeit der Anfechtung, über die 
Stelle, bei· der das Rechtsmittel. oder der-Rechtsbehelf 

»§ 130· 

Die Vorschriften des Zweiten Teiles sind bei der Ver
letzung von Amtspflichten von Kirchenbeamten auf 
Lebenszeit oder auf Zeit nach Maßgabe der folge11-den 
besoride'ren Vorschrifte~ _entsprechend, anzuwenden.« 

73, §· 132 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige einzige Satz wird Absatz 1. 

., 
-~ 
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"bl?)~u~hstabe- ~-~rhält.ft.>lgen~e J;asßung: sate; I ge~~ten Fuhlaion.en~llitd_ ~~r a~sü~en .. ;. i 

»'e) Entfemüng..atis·~tn Dienst.« . . · §· 3 , . > · . 
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· · dur~lf 4as ~brt ~tKiI.then~~amten« ei~J+t. . wegen Z~samn;i:ep.arbeitinit dem Staatssfoberl!eit;;<Jienst gilt 

" :: ~ ~~.]$-._~' § 1~3-9· Satz. J wer_ge~, die Wori~>>Die A~rkerµigng~ C :,_ die_~,e!fq_l~gsv~tj~11g_}:~s_,1y~~~}_Ny i ~eset~~ : -'- ~.-~-
' · .. -'.-~&s :Ruheg.ehirlJs·« dutcb die Woit~·>,1'.Entfetn~g. ~u~ dem clie1;1.gesetzes ~-am Tf1~ de~ Wrrksamwerdens. des .. :a_e1tn:tts, 

Dienst«: ersetzt. . . cler lii § 2 gen~t@n.Oliedlcircbep. un~1;'~roeh~n .. \ > · 
: 76: E,s ~itd folgender :neqer Fünft~r T~!l ~g~gt,: . _ Ar,tikel III 

'»iFunfter Teil .. · .. ,(1) ArtikeÜ 11ncl II.trete~ am·l. Januar 1995 ~ ;Kraft . 

. Jli~plinarverJ;~'n g~gen Pfarr~!'. am PJ.:ob,e' · . (2}'~~1 II '§'3 ~tt.run 3 L Deze~ber l~,9,8 ~~~t ~aft; 
· · · -- . lind Kirchen,beamte· auf,pto~e,· · ' : ' 'die -0:liedkirchen können einen · anderen . 2#1tputßct_, des 

· ·. "'§ l~tO Auße~afttret~ns bestimmen .. __ . ·' -
.. •:' , . 

<: · 'TI) DieVorschtifteu'des'iweiten ieHs sinq aufPf'.af
.. ' rer auf Pro6e, die V orscliriften ·des zweiten und y'.ierten . 
.., Teils sincl'äuf kirchenl>fairite. -aufJ>;rqbe nach ·fyfaßgaJ:>e 
· der :.folg~ftdeti Vorscl:irif~tm:eritspre~end anzuwenden. 

•' -, -~ (2)
0

EinSphi~bYerfilienlca~n ~ur'herbeigefiihri wer-. 
den; wenn der Pfatrer auf Pr@li>_e-und der Kirchenbe!Ullte 

.· aufi?robe, yine Handl,ung begehf, für.die eine· Maßnahme 
·ausreichend wirre, auf die ·d~ch D,isziplinarve:rtuguhg · 
erkannt werden kann. ·1n diese'ni Fall ist bei einem Kir
clien'beamten auf Probe §' {33 entsprechend anzuwen- ' 
den. · · · · ·· · 

(3).Ein :förmliches Verf~en fin~t-~i Pfarre~ auf 
Probe oQ.et bei Kirclrenbeamten auf Probe I1iclit st;att. 
Diese sind ·zu entlasseri,-wenn· sie ~ine Hand!ung be
gehen, für-die eine Maßnahme' unzureichend ist, auf die 

·durch Disziplinarverfügung erkannt -werden ~- In 
·solchen:. Fällen hat · die einleitende Stelle eine Unter
suchuiig anzuordnen. Die§§ 38; 39, 41 bis 48, 121-und 

·. 125- sind entsprechend anzuwenden. 
' ' 1 •• - • ' • 

(4) Aufgrund des zusammenfassenden Untersuchungs
berichtes entscheidet die zuständige Stelle nach An
hörung. einer Vertretung der Pfarrerschaft, bei einem 
Kirchenbeamten nach Anhörung der Mitarbeitervertre
tung über die Entlassung. Die gemäß § 125 einbehalte
nen Dienstbezüge verfallen, wenn der Pfarrer oder Kir-

. chenbeanite ~uf Probe wegen Anitspflichtverletzung 
entlassen wird. · 

.(5) Die Entlassung eines Pfarrers auf Probe und.eines 
Kirchenbeamten auf Probe kann nach den allgemeinen 
Bestiinmun:gen über die AIµechtung kirchlicher Ver
waltungsakte angefochten werden.« 

77. Der bisherige Fünfte Teil wird Sechster Teil; die bis
herigen§§ 140 und 14_1 werden§§ 141 und 142. 

Artikel II 

§ 1 

Fü:r bis zum Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes rioch 
nicht 1J,bgeschlossene Vei:fahren gilt das bisherige Recht. · 

.. (3) pa~ Luth~scl).e KiichenainJ wird enµächiigt,_ das 
01sziplifiargeseti_in det ab L Janu;:10995 geitenpen fä1f 
sung niit ·neueri:j.' J)ättim.' tind'. 'neuer J>"aragtaplt~nfcllge he: 
. kannt zu machen. l)abei 'Sind. di.e :InhaJtsübersicfüt anzU:pas0 ' 

sen· qnd etwaige Unstiriunigkeiten des Wortlautes. zu:besei-
· tlgen. · · · - · 

:;Unter B,ezugnahme a-µf die Beschlüsse 00,i,8: Gerriralsy~
ode und'det Bischofskonferenz vom 20, Oktober 19Q3 voll- · 
zogen .. 

H an n o·v er_, den.6, November 1.993 , 

Nr.149 

· Qer, Leitende Bischof 

Horst H irs c h I er 

Kirchengesetz der Vereinigten Evangensch
Lutherischen Kirche Detitschlan<f&zur Ände- . 
rung des Pfarrergesetzes. · 

Vom 6. November 1993 

Generalsynode und Bischofskonferenz haben das fol
gende Kirchengesetz be$chlossen, . das hiermit verkündet 
wird: . 

) 
Artikel! 

Das Kirchengesetz zur Regelung des Dienstes von Pfar
rerinnen und Pfarrern in der -Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands (Pfarrergesetz - PfG) in 
der Fassung voni 4. April 1989 (ABI. )3d. VI S. 82), geän
dert durch das Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch
Lutherischen Kirche Deutschlands zur Änderung des Pfar
·rergesetzes vom 16. Oktober 1990 (ABI. Bd. VI S. 136), 
wird wie folgt geändert: 
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1. § 7 Abs. 6 wird wie folgt gei\fldert: 

a) Der einzige Satz-wird Satz 1. 

b) Es werden folgende Sätze--2 und 3 angefügt: 

»Gibt der Ordinierte die Ördinationsurkunde trotz · 
Aufforderung nicht zurück, so wird sie in geeigneter 
Weise für ungültig erklärt. Das Nähere regeln die 
Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren 
Bereich.« 

2. In§ 28 Abs. 1 werden die Worte »oder entmündigt war« 
gestrichen. 

3. In§ 50 erhält Satz 2 Halbsatz 2 folgende f'.assung: 

>>dais gleiche gilt für sonstige Geschenke, ·die das ört
lich herkömmliche Maß überschreiten sowie für letzt
willige Zuwendungen.« 

4. In.§ 56 Abs. 4 Satz 2 werden die Worte »Pflegschaft 
oder« durch die Worte »Betreuung oder 'Pflegschaft · 
sowie. einer« .ersetzt. .. 

5. § 72 erhält folgende Fassung; 

»§ 72 
(1) Der Pfarrer erhält Erziehungsurlaub entsprechend· 

den für die Kirchenbeamten geltenden Bestimmungen 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5. · 

(2) D.er Pfarrer behält die ihm übertragene Pfarrstelle 
oder a1lgemeinkirchlii.:he Aufgabe nur dann, wenn er 
Erziehungsurlaub für nicht länger als 18 Monate in An
spruch nimmt. Eine_ Verlängerung des zunächst. be&n
tragten Erziehungsurlaubs von nicht mehr als i8 Moria
teninrrerhalb der 18-Monatsms~ muß spätestens bis ~ 
Ablauf von 12 Mop.aten nach Antritt des Erziehungs
urlaubs beantragt werden. Wird Erziehungsurlaub bean
tragt, der über den ~eitraum von 18 Monaten hinaus
geht, verliert der.Pfarrer die ihm übertragel).e Pfarrstelle 
oder allgemeinkirchjiche Aufgabe zum Zeitpunkt des 
Antritts des. Erziehungsurlaubs. Beantragt der Pfarrer 

. nach Satz 2 eine Verlängerung des Erziehungsurlaubs, 
~er insg~samt über ·die Zeit von 18 Monaten hinausgeht, 
verliert er die ihm übertragene Pfl!!Tstelle Qder allge- : 
meinkirchliche Aufgabe mit Ablauides Monats, in dem 
der ursprünglich genelimigte Erziehungsurlaub geendet . 
hätte. 

(3) _ Die Gliedkirchen können je für. ihren Bereich 
durch Kird:~engesetz von Ab~atz 2 Sätze 2 bis 4 abwei-

-· chende Regelungen treffen. · . 

( 4) Die Glie,dkirchen köruien je. für ihren Bereich 
regeln,' wie die Kircliengemeinden und Träger allge
meinkirchlicher Aufgaben vor -der Entscheidung üb~ 
den Antrag auf Erziehungsurlaub zu beteiligen sind. 

(5) Behält der Pfarrer die Pfarrstelle oder allgemein
kirchliche Aufgabe nicht, so gilf § 92 Abs. 2 ent- · 

, sprechend.« . 

6. In § 9_9 .wird folgender Absatz 4 ang~fügt: 

- »(4) Der in den Wartestand versetzte Pfarre; ist ver-
. pflichtet, an: Foitbildungsverimstaltungefl der Vereinig

ten Krrche und· ihrer Gliedkirchen teilzunehmen. Das 
-Nähere_ regeln die Vereinigte Kirche unu die· Glied-
kirchen je. für ihren Bereich.<< · 

. 7. In§ 105 Abs.'.? Satz 1 werden das Wort »gesetzlicher« .. 
IJßtl die_ Worte »oder Pfleger« gestrichen .. _ · · 

8. In§ 119 wird wie folgt g_eändert; 

a) In Absatz 2 wird folgender-~atz angefügt: 

»Die Gliedkirchen können hinsichtlich - des 
Höchstzeitraumes für den Fall ab~eichende Rege
lungen treffen, daß der Pfarrer Inhaber einer PfaFt
stelle, werderi soll.« 

b) In Absatz 3 wird die Jahreszahl »1993«· durch die 
J ähreszahl » 1995« ersetzt. 

9. Die Anlage (Ordnung für die Schlichtungsstelle). wird 
wi\! folgt geändert: 

a) .In § 3 Satz 1 werden nach dem Wort »gebunden« die -
· Worte »und zur Verschwiegenheit verpflichtet<< ein- · 
gefügt. 

b) §.5 Satz 2 Halbsatz 1 erhält folgende Fassung: 

» Der Beistand muß einer Gliedkirche der Evange-
, lischen Kir<:~e in Deutschland _angehören und zu _ 

kirchlichen Amtern wählbar sein;«. . · 

Artikel II 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Kirche11:gesetz tritt am 1. Januar 1994 in Kraft. 

, (2) Das Lutherische Kirchenamt wird ermächtigt, das 
'Pfartergesetz in Angleichung an die Neufassung des Dis
ziplinargesetzes redaktiop.ell zu überarbeiten und neu be
kanntzumachen. 

-Unter ·Bezugnahme auf· die Beschlüsse der 8. General
. synode und der Bischofskonferenz vom 19. Oktober 1993 

vollzogen. 

Ha n n O Ver ,r den 6. Novemöer i993 

Der Leitende Bischof 

Horst Hirsch.ler 

·Nr.150 Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenge
setzes über .das Prediger- und ~tudiense~ar 
der Vereinigten Evangelisch, Lutherischen 
Kirche Deutschlands. . . 

"-
V9m 6 .. November 1993 

Generalsynode· und Bischofskonferenz haben das fol
gende Kirchengesetz beschlossen, .das hiermit verkündet 
wird:' -

Artikel! 

Das Kirchengesetz über· das Prediger- und Studiensemi
nar der. Vereinigten Evangelisch-Lutherisch~n Kirche 
Deutschlands vom 9. Oktober 1959 (ABI. Bd. I S. 169) wird . 
wie folgt geändert: 

l. Die Überschrift erhält folgende Fassung: . 

»Kirchengesetz über das Theol~gische Studiensemi
nar der Vereinigten 'Evangelisch-Lutherischen Kirche 

· Deutschlands (Seminargesetz- SemG).« 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz '1 erhält Satz 1 folgende Fassung: 

_ »Das ·Theologische Studienseminar (Seminar) 
dient. der Fortbildung von Pfarrern und Pfarrepnnen, 
Mitgliedern kirchenleiteilder Gremien und- anderen 
kirchlichen Führungskräften.« 

b) .In Absatz 2 Satz 2 werden vor dem Wort »Teifneh
.mer«die Worte »Teilnehmerinnen urid« eingefügt. . 
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Artikel fi: -
Dieses Iilichengesetz tritt ani. 1. Januar 1994 in Kraft. 

Unter Bezugnahme auf die Beschlüsse der 8. General
synode-und der Bischöfskonferenz vom 19. Oktober 1993 

. vollzogen. . . '. . -- ' . 

Ha n n o v-e r, den 6. November.1993' 

· Der Leitende Bischof 

Horst Hirschler-

Der Präsident der GeQ.eralsyilode 

Veldtrup 

. - . 

Nr.153 Änderung det- Satzmig des Beira~ für das 
Prediger-_ und Studienseminar der Vereinig
ten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands vom 16. De7.eniber 1959 (Aßt 
Bd. IS.174). - . - -

Vom U./i3. November1992 

Die Kirchenleitung h~t die von ihr unter Zustimmung 
der Bischofskonferenz am 16. Dezember 1959 für den 

~ --: 

·'· 

. _·FI 
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~ 
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Beirat des Prediger- und Studienseminars erlassene Sat
zung unter Zustimmung der Bischofskonferenz wie folgt 

· geändert: · 

· Die Satzung erhältfolgende Überschrift:· 

Satzung des Beirates für das Theologische Studiensemi
nar der , Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirphe 
Deutschlands vom 16._Dezember 1959 in der Fassung vom 

'- 12113. November 1992. · 

Im weiteren Text der Satzung ist anstelle der alten Be
zeichnung »P:r;ediger- und Studienseminar« jeweils die.neue 
Bezeic.hnung » 'Oieoiogisches Studienseminar« zu setzen. 

In § 2 ist anstell; d~r alten- Be~eichnlll!g »allgemeine 
. Richtlinien für den Lehrbetrieb« die neue Bezeichnung 
»ällgemeine Richtlinien für die Studienarbeit« zu setzen. 

~r. -154 Allgemeine Richtlinien für di~ Studienarbeit 
des Theologisch,en -Studienseininars der Ver
einigten· Kirche. Beschluß der J(irchenlei
tung. 

Vom 12J13. Noveni~er1992. 

Allgemein~s. 

1. Das Theologische Studiensemini:µ- dient der Fo:r;tbildupg 
von pfarrerinpen und Pfarrern und anderen kirchlichen 
Führungskräften. Im Rahmen des Kursprogram:mes ent
scheidet di~ Kirchenleitung, ob 'auch .andere Personen
kreise berücksichtigt werden. 

2. I;>ie Kurse werden-nach,Absprache vom Rektor .unter 
Beteiligung des Studienleiters, oder vom Studienleiter 
unter Betepigung des Rektors geleitet. Für Spezialkurse 
kann die Leitung auch an Fachleute delegiert· werden; -
d,er Rektor oder_ der Studienleiter s'ollen an s.olchen Kur
sen beteiligt werden. 

J)ie Arbeit _im Studienseminar 

3. -Dk Studienarbeit des Seminars dient der theologische~ 
und praktischen Förderung, der Pfarrerinnen und Pfarrer, -. 
der Aus- und. Fonbildung der kirchlichen Führungs
kräfte und_der :eflege der Gemeinschaft-~er Ordinierten. 

4. Die Sfudienarb,eit des Seminars knüpft an die beiufsspe
zifische Vorbildung der -Pfarrerinnen unji Pfarrer an, 
berücksichtigt die Erfordernisse in -den verschiedenen 
kirchlichen Handlungsfeldern und bezieht die Er~ennt
nis.se ande~r Wissenschaftsbereic;h~ ein. 

' . ' 

5. Fortbildung zielt grundlegend darauf, die Befähigung zu 
·einem dem Qeist des Evang(}liun:is, den Grundlagen des 
t:hristlicheri Glaubens und dem spezifischen Auftrag der 
lutherischen Kirche el).tsprechenden Dlens_t zu ethaltep. ' 

legenden beruflichen Fähigkeiten beschrieben, über die 
Pfarrerinnen und Pfarrer unter den heutigen Gegeben
heiten verfügen müssen. Sie stellen zugleich die Leit
zie1e der im Studienseminar der Vereinigten Kirche an
gebotenen Fortbildung dar. 

8. Es geht in alledem um einen ganzheitlichen Ausdruck 
der theologischen Existenz, nicht · um einzelne; auch 
voneinander getrennt zu betrachtende professionelle -
Fertigkeiten oder Fähigkeiten, die vermittelt oder ge
lernt werden können. Der existentielle Bezug auf die 
kirchliche Lehre und die Ordnung der'Kirche erfordert 
.die Integration theologischer Einsichten, persönlicher 
Bildung und kirchlicher Lehre . 

. 9._Die Studienkurse vermitteln auch eine Fortbildung für 
besondere AÜf gaben, die det Kii:ch,e in der Gegenwarts
sitµation gestellt sind. Dabei sollen die zu behandelnden 
Themen vor allem auf den Verkündigungsauftrag der 
Ki,rc)le bezogen werden. 

10. Die Themen und der damit angesprochene Personen~ 
kreis der Studienbmle werden voin Rektor nach.Be
ratung 'mit dem _-Beirat vorgeschlagen :und von der Kir
chenleitung festg~legt. 

·11. Die Termine, Zahl und Länge der Studienkui"s_e werden 
vom Rektor vorgeschlagen.- In der Regel sollen jährlich _ 
24 Kurswochen durch das Studienseminar_ angeboten· 
werden. ·Die Kurse dauern in der Regel ein bis drei 
Wocheti:. Der Vorschlag wirq vom Beirat.beraten und 
voir der Kirchenleitung gene~gt. ·. 

12. Zu den -Kursen-werden jeweils:J8 bis 25 Teilnehmer 
nach einem von der Kirchenleitung festgelegten Sc;:hlüs-

, sel von qen Gliedkirchen entsandt. Nach Möglichkeit 
sollen !lUCh Teilnehmer aus benachbarten europäischen ' . 
M.itgliedskitchen des L WB -eingeladen werden; das_ 
Lutherische Kirchenamt regelt in Zusammenarbeit mit 
·dem DNK/LWB die Einladung. Teilnehmer aus weite
_ren Kirchen köoo.en.zugelassenwerden. -

13. Die Studienarbeit geschieht mit Hilfe von-In_stihiten und 
· unter Mitarbeit von Gastdozenten sowie in Arbeitsge-' · · 
meinsc;haften der Teilnehmer. Die Verantwortung für 
die didaktisc:he Gesamtkonzeption der jeweiligen Stu
dienkurse liegt entwe_<[er beim Rektor oderrbeim ·-Stu
dienleiter. 

14:.Jeder Teilnehmer berichtet nach Been!ligung des Kurses 
über die Studienarbeit schriftlich an seine Kirchenlei
tung. In dem Bericht sinq die praktischen KonsequeJIBen 
für die Verkündigung und den Dienst de~ Ki!che aufzu-. - -
·zeigen. 

und zu vertiefen. Die.theologische Reflexion kirchlicher_ - 15. Die Teilnehmer werden für die Dauer der Studienkurse 
·Praxis und die .Vergewisserung-über den Auftrag des _ von ihren Kirchen freigestellt und erhalten von diesen 

. _kirchlichen Dienstes-stehen dabei im Vordergrund. , auch die Erstattung ihrer Reisekosten. Das Seminar ge-
6. Fortbildung zielt personenbezogen auf _die Befähigung währt den Teilnehmern_ Unterkunft und Verpflegung. 

zut Berufswahrnehmung und -ausübung. Sie richtet sich 
nicht nur auf die Vermittlung inhaltlicher, methodischer 
und praxisbezogener Kenntnisse und Erfahrungen, son! 
dem zugleich auf Einstellung und Verhalten: Fortbil
dung_ soll die Pfarrerinnen lind Pfarrer i,n ihrer beruf
lichen und geistlichen Existenz umfassend unterstützen, 
wozu auch Möglie:hkeii:en · der pastoralen V ergewisse
:rung,_und spiritueUen Vertiefung gehören. 

7. Fortbildung zielt sac;h1Jezogen auf die, Vertiefung und 
.Entfaltung der theologischen;- missionarischen und . 

-. kybernetischen Kompetenz. Damit werden die grund-

- Die innere Ordnung 

16. Das ge~einsame Leben im Theologischen Studiensemi~ 
· nar vollzieht_ sich in regeln;läßigen Andachten, in gegen- . 

s'eitiger Unterstützung. und Seelsorge (niutua ·consola
tio ), in gemeinsamer Arbeit, in verschiedenen Diensten 
sowie in geselligen uhd knltureilen Veranstaltungen. Es 
soll dem Seminar als einer Stätte der-Begegnung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der lutherischen Kir-
che entsprecpen.. . 

' , 
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. ,N'r-:·1.'Si ~ '.]i~cb:luß 'der"; fä~ner1llsyP'qde·;upd ··der.· ju.- . . ::: . -E;ilt:; ai/ge(. Univ~rsifüf 1.eiffem iriit 'Wlilöiiig \;bJfi' 
· .' ,.·, Scllofskohfetenfdei.Vereim~ftEV:an'geli~cl:l-- _: -+ .. Dezerlibet,)'9,93 ~es~hl0&seni .. __ ., · .' · · ·. ,-___ - - , -

-- · · · Liithe:tisch:en Kirche -D~uts'clifari.cls' üb;er -das . 2· · -0 -- ·rn tt'·tut · t · · · · E:· · ·_h-hp d. ·.;..;- · .-.gt- · Kir. • ... : · -

.: ·- E >u h ·te · · b eh · · - . · , , .. as s _ ~ e~e- IDXlC ,.._ng. er _v,~re1D1 en· _ c1!e; 
_, . _ , . . .:: v~~~'- sc ~ ,. , sang u ·: ~- : . ~ _ , .Es :Wird .d~ J.boologischeh Fäkrll'tät der Uili:ye:fs.i.tät 

-. v ~11r 19. Ok~h~.-199,3. · .. ·. <. ·. . _ Leip,zig ange@ecleit/ ., . ·_ · · - · .. _. .. 

. ·. Bts_tl:iofsko'nfere~z. l!ßCf yener:tl~yp.od~ erimi~m, -~ di~ .: i- Di.e ö~i:{~rai;it>~~ ~at ~-°K:e~ttris:g~11-ei daß: di;: 
Besc~tJs~e ßer Kifchenlethiti.g: vo_m .-11.112-· Mat 1~78, . •- ·Bisbhofskonf~nz deni vorgelegten .StatIJiiugestfnunt _ 

, 26./2:t;:Märi ~981, ·-\5.f17>Janvar l~8'f tmd _J J8.ß1ätz 1987 . - . ~a:t; Sie. stinlm.t selbst dem Statut :zu ·ünd bea-o.fitagt die 
· uJtd be~en. qhlrer dep Abschluß ·der Arbeiten am Evange-. - Kirchenleitqng, es 1.ll Kraft zu setzen.· · 

li11olie.n Gvsangbuch. Si:e-,neh:rnen den Text at1f, per im Auf~. " ' . ' ' . . .- . ~ - ·. . , .. ,.' . '.- C • •• • .. - • ' 

i:rag des Rates de(l;!vangelii.che1i"Kfr.che in Deutschlantl yr- •, .{;, :.S1e ~t cre,n _Vertrag; :der!Jfit' ~er U:Qlyel'_Sltät Le~~!llg, 
, :arl:ieite{und ihnen nÜn in·ßad Eilsen vorgelegt wurqe, -~d · -· ab~~sc~osserl ~rden ~?~•- m ,de~-vorgelegten: !1assung 
, ,b~cliiießen.;geni;aß Aitiketif-der'V erf~sung cletYere{rtig~ . . . ,,zus1miil:nend __ zur Kei;ui1;m.s. . ' '. . .. ' 

. -~ri:.KirFhe foJgehMs: · . : · :. · /' .- · . ·. ~ ~ , · ·' . · · ß a.ci EH s e- n _, den '.40. Okt0per'1993 · :' · -· 

· i. rias <let'Bi~~hofskonfereiiz ·und. der s·. General~ynode - - · -, · ,: :· 
· .. auf'ihrer 3: Tagung in'Bad -Eilse,n voi:geiegte Evange~. • ,Der Pf.asident der Geri~ralsyno.de 
. }ische Gesl:!11-gl:m_ch i~t d,ai g~~insam,e :~angbµ~}J der ,.- . - .. . V 6 J''cf t r u p· - . 

__ Ve:r:enµ-gten Evangelisch-Lµthe:r:ischenJili~he Deut,sch~ - . ·,_ · 
. -lands gemäß Artikel i:Al:>~1 1 der·Verf9-~sUJ;J.,g. -

,,'.Z, Den Tetmin;der Einfuhrwig des- Evangelischen Gesang
buch-es in den Gliedkirchen bestimmen tliese nach ihrem Recht. - .- . - ' -· ·. -_-- . -,. - .-- - · - -

. 3 .. · Ub~ die.Gestaltung ges E\ffi!gelischen Gesangbµches. 
und die Anfügung vo~ Regionalteilen entscheiden -die 
Q1iedki.rchen im_ Benehme'!! -mit der 'Kirchenleitung der · 
Vereinigten Evangeli$ch~Lutherj.scb_en -Jfuche Deu.tsch-
lands.*) . 

. · · B ad Eil'1> e µ·, den 20. Oktober i993 

.. '. ._Der Präsiden_t __ der,Generalsynode 

_ v eldtrup-

Nr~ 157 
'. ' 

·-
- B~~bluß ·der_ Gen~ralsynod,e -d~t Vereinigten._ 
·Evan:gelisch-LutheriSclien -Kirche· .Deutsch-

. Imids zur Fortsetzung der _·Arbeit des Ge~ 
meµidekollegs. · · 

Vom 20. Ök~be~ 1993-

· Die'Generalsynode dankt dem Leitenden Bischof für die 
Fairneß· unä Offenlieit, -mit der er die Situation des Ge.

. 'meindekollegs. dargestellt und weiterführeoqe Perspektiven 
entwickelt hat.. · · 

_ Die Generalsyn()(fe,,begrüßt und unterstützt den Anstoß 
des Leitenden Bischofs und die Absicht-der Kirchenleitung, 
das Gemeindekolleg über 1996 hinaus weiterzuführen. 

Der Leiteride Bischof hat bereits-. mehrere Gründe dafür 
-Nr. 156 - B.eschl"Qß:der Generalsyno~e-der-Vereinigten genarm_t. Darqber ~a~s lUlters~icht ·die Geiieralsyt).ode · 

- Evangelisch~Lutherischep .Iw::che Deutscii0 die bleibende Bedeutung der Studie zur missionarischen 
lands iilier die Errichtung eines Litrirgiewis- · Doppeistrategie. Die. darin beschriebene doppelte- Bewe- . 
seJ:!schaftlichen Instituts der Vereinigieti Kir-·_ gung des Öffnens und Verdichtens bildet-das Grundkonzept 
ehe an der Theologischen Fakultät der Uni- · missionarischer Aroeit. Die Ausgestaltung dieses Konzep-
versität Leipzig. tes entwickelt sidi-entsprechend den.sich w.and!!lnden Her-
Vom 17. Oktober 1993 ausfordemngen jn • Kii:che und Gesellschaft. Die General-

synode bittet den Gemein~aµss.chuß und dai; Gemeinde- · 
·Die Generalsynode der Vereinigten Kirche faßt.zur Er-· kolleg, ·daraQ weiterzuarbeiten. Sie schließt sich dem 

richtung eines Liturgiewissenschaf:tlichen Institutes an der Wunsch des Leit~nden Bischofs an, eine Mitarbeiterin oqer 
· -Theologischen Fakultät der Univer~ität Leipzig folgenden · einen Mi.tarb_eiter a,tis den GliedlQrchen .in den neuen 

Beschluß: · Bundesländern einzustellen, um die.:besonderen Erfahrun- · 
-l. In der Folge der Beschlüsse der Bischofskonferenz vom gen dieser Mitgli~skirchen mit einzubringen. - - -

· 4. bis 8. März 1989; 12./13. Oktober 1990; 12. März Die Generalsynode nimmt in Aussicht, nach Z~stimmung 
1991 und in Aufnahme der Beschlüsse der General- -per Gli:edkirchen und gemäß § 2 Abs, 2 des Statuts für das 
synode vom 19. Oktober 1989, vom 18. Oktober 1990 Gemeindekolleg eine abschließende positive Entscheidung 
und vom 19. Oktober 1992 wird die Errichtung eines _ . in ihrer Tagung 1994 zu fällen. · 
Liturgie-wissenschaftlichen Institutes der Vereinigten 

*) Dies gilt auch für" Aufnahme der von der Kirchenleitung emp
fohlenen Abänderungen im Textteil des Evangelischen Gesang
buches. 

B a de Ei 1 s e n , den 20. Oktober 1993 

· Der Präsident der Generalsynode · 

Veldtrup 

/ 

·,:_•j 
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Nr.1~8 Bericht des.Berichtsausschusses der General
synode der Vereinigten Evangelisch-Luthe
rischen Kircbe Deutscblap.ds. 

Vom 20. Oktober 1993 

· Der'Berichtsausschuß hat aus dem Bericht_ des Leitenden 
Bischofs vier Themen aufgegriffen. 

1. Er legt der--Synode einen gesonderten Beschluß zur Wei
terführung des Gemeindekolkgs 'vor. 

2. Der Berichtsausschuß dankt dem Leitenden Bischof, 
daß_er das Leben von alleinstehenden Menschen ins 
Bewußtsein gehoben hat. Er empfiehlt, verschiedene . 
Lebensformen ·wie die der Singles und der alleinerzie
henden Mütter-und Väter in die Überiegungen bei der 
Erarbeitung · einer neuen·· Ordnung des Kirchlichen 
Lebens miteinzubeziehen. · 

3. Der Berichtsausschuß greift die Gedanken des Leiten
den Bischofs zur Situation der Jus.end mit Dank auf und 
bittet die Generalsynode, diese Uberlegungen in ihrer 
weitere~ Ar~eit, i:q,sbesondere ":11 Zusammenhang_ mit 
gottesdienstlichen :Handlungen m der Konfrrrnanden
zeit,- zu berücksichtigen. Der Ausschuß hat sich infor-

-mieren lassen,' daß auf der Synode 1994 der Bericht zum 
Entwurf _eines Teilbandes der Agende m »Konfirma
ti9n« vorgestellt werden soll. In der _gepl;inten Erpro
bungsphase in den Gliedkirchen der VELKD sollten die_ 

, Erfahrungen der Kirchen mit der Jugend vor O,:t .und die 
- Fragestellungen der Mitarbeiter einfließen. . 

4. Der Berichtsausschuß unterstreicht den Vorschlag aus 
· der Aussprache zum Bericht- des Leitenden Bischofs,. 
daß_ aµf jeder Synoderitagung· die jeweils gitstgebende 
Kirche-ein~n Schwerpunkt zu einem Thema oder einem 

_ Problem aus ihrer Region setzt. 

5. Mit einem gesonderte11 Beitrag spricht der Berichtsaus~ 
schuß den'Dank-der Synode an den scheidenden Leiten
den Bischof für diesen Bericht-und für seine Arbeit ins
gesamt aus (s. Anlage).* 

Diesen Bericht hat die Generalsyno4e zustimtneud zur 
Kenntnis genommen und clie Aw,age sich-zu eigen gemacht. 

Bad E ifs en, den 20: Oktober 1993 

Der Präsident der Generalsynode 

Veldtrup 

. * Anlage, -

Mit herzlichem Dank hat die Generalsynode Ihren letzte11 
Bericht als--l.eitender Bischof. der VELKD entgegengenom
men. Wir haben in diesem ·Bericht nochmals gespürt,.wie Sie 
in· ruhiger Sachlichkeit nach_ gründlicher und feinsinniger 
Analyse· darauf bedacht sjnd, Schwieriges darzustellen und -
Anstöße_ zu weiterem kirchlichen Handeln zu geben. 

. Sie haben 'das Amt des leitenden Bischofs der VELKD 
nach innen und außen in einer Weise geführt, für die wir 
Ihnen Achtung, Respekt und Dank schuldig sind. In _unseren 

. Beratungen war Ihr Eingreifen durch- Ihre seelsorgerliche 
· Haltung immer wieder sehr hilfreich. Sie haben uns aus 

Sackgassen institutioneller Verhärtung herausgeführt und 
. bei Verletzungen und übermäßigen Härten ausgeglichen und 
vermittelt. 

Die besondere _Aufgabe in- lhr~r Amtszeit war und ist · 
weiterhin die Zusammenführung der getrennt gewesenen 
lutherischen Kirchen im vereinigten Deutschland zu neuer 
Gemeinsamkeit. Sie sind in dieser Aufgabe bemüht, mit dem 
Paulus-Wort, ein Gehilfe _sein zu wollen der Freude, ·aie aus 
dem Glauben kommt. · 

' ' 

Die Generalsynode wünscht Ihnen, daß Sie 'in· dieser 
Freude bleiben mögen und diese Freude auch in Zukunft 
weitergeben können. Als derT)nächst Bischof i. B;_. werden 
_Sie nicht arbeitslos sein. Dle Generalsynode "'(ünscht Ihnen 
und Ihrer Gattin viele Jahre in guter Gemeinsamkeit und 
Gottes Segen dazu. 

Nr.159 . Beschluß der Generalsynode.der Vereinigten· 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands zu-Haushaltsfragen. 

Vom 17. Oktober 1993 

Aufgrund von Art. 26 Abs.) der Verfassung sowie§ 6 
des Kirchengesetzes :über das Pre_diger- und Studienseminar 
der Vereinigten Kirche vom 9. Oktober 1959 und§ 8 des_ 
Statuts für das Gemeindekolleg vom_ !t Oktol:>er 1989 wird 
beschlossen: · 

1. Dem Lutherischen Kirchenamt wfr_d hinsichtlich der 
Haushaltsführung, E.eclihüp.gslegung und Kassen
führung im Rechnungsjahr 1992 Entlastung erteilt. 

2. Dem Lutherischen Kirchenamt un!f dem Rektor des Pre
diger- und Studienseminars in Pullach wird hinsichtlich. 

-der Haushalts- und Kassenführung für das ~ger- und 
Studienseniinar 'Pullach im Rechnungsjahr 1992 Ent-

-lastung erteilt. -- · 

3. DemLutherischen· Kirchenamf und dem Leiter p,es Ge
meindekollegs in Celle wird hins}chtlich der Haushalts
und Kassenführung für das Gemeindekolleg in Celle im 

-_ R~hnungsjahr 1992 Entlastung erteilt. 

Bad -Ei 1 s en, den 17. Oktober1993 

· Der Präsident der Generalsynode 

V-el d trup 

III. Mitteilungen 

Nr. 160 Generalsynode 1994 in Schweinfurt . . 

Auf Einladung der Evangelisch-Lutherischen Landes
kirche Bayern findet die 4. Tagung der 8. Ge_neralsynode der 
Vereinigten ·Kirche vom 15. bfs 19. Oktober 1994 in 
Schweinfurt statt. 

/ 

.. ! 

-) 
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.. ~·· ~Bischl:ifs\v~au.sscliuß:-. :, '. . - . . - . - H • ' - • - ~ , • 

. . . .. , ~ . ., . " •.. , . . · Pastor -Di:.-R.~ifia, 'Blank, ßeurlaubt vorl def · Norclelbi-
: . be1; Bis'ch9.fswahl:;insschV13 wurde_ tw.-Fh der· \yahi des-' .. s-ch~i.rE,Wipg/lisfö~t;uthepscl:\enKiiche;,t$"'itiit±w.tiienst 

. · neµen Leitenden ]Ji.schöfs neu 'gewä:hlt und ·setzt sich nun~ . als Leiter· d~ (}e~~indekd:(legs: der V:y,t~il:üg~jj'.lGi,9,he·tn:-
.. nie!ir wte. fQlgfzus~en: . . . · · Celle, scheidet zw:il31. Deieinber- 199;3' äu.s: g wiid. :tnit 
. l. . 01:>erkitchlinrat Hors.t Bitkhö}zer (Bayern) . Wir.lcµp.g·voni 1. }IJJ!.llar ;1994 iµnächstew.t; Alifg~b~ s~iner . . . 

--- -- - · · · · · ··-- · -" ·· · · - ~~imatkirc~7:ü?ei;n~~en.,. < _, :: ... > _: . ' . .. . z., Landessup~pqtend~nÜ:>r.':EI~scChrlstian Drömann ,, .. Pa:stot.&olfSturmist aufBeschlußdetKitcheilleitung der -
·:(flannövb'r). : ·· ·_ · · · - :· -~ · . · . .-_· . V~),nigten-~he-~~Pl 1-8. Oktob.er· 1'993. unter.Al:if:(echt-

1. · . Öbetkir9b~rirat :J~ns~l{emi~ -llörch~t (Nordelbien) . . erbaltung seilies Dienstvei:_hältniss~s . zur· · Evang~Ji!!ch- ., 
, . · , . · · - : .- ' ·· · · · - . · · · . Lutheriscl:len Landeskµ:che Hannover mit Wirigmg. vom 

4 .. ·Tischlenneistei:,T.lromai:; ypes (Brauns.cl\weig)- , 1. Februar 1~94 niit der Leitung d_es .Gemeindekollegs. der . 
5. Dipl.-Landwirtin-Gabriele Jenge-(Meckl~nburg} . Vereinigten Kirche m Ceiie-beauttragt.worden. '. 

' . . ' ' .. . . . . . . , ~ ~ . . , 

6. Öberkirchenrätin:tfann~lor; Leuthol'd (Sachs.en) 

· 7 .--: Gesehaftsf. Jurist Dr. Mi:ch~l Witioklef' · 
cschalimbmt-Lippe). ':-,: .' · · · ·· · · 

Lutherisc~es Kirchen~t 
. Oberk:ircb,enrai .. Dr ... habil. Hermann Brandt Worde zum 

1. Oktober 1993 zum Pröfessor im JGrchetidienst an die· 
Fakultifr°Erlangen-Nürnberg ·b~rufen. Er ist &ni 30. ~eptem- .. 
ber 1993 aµs· dem_ Pienst der V~reinigten 'Kirche ausge~ 
:schieden. ' · ·· · 

' •. 

· Oberkirchenrat _Jürgen Kemper ist am 30. November 
. 1993 aus dem Dienst der Vereinigten Kirche !',US geschieden. 

· Er. übernahm eine Gemeindepfarrste~le in Hannover und hat 
dort am i. Dezember 1993 seinen Dienst angetreten. ' 

Assessorin Elke Sievers, H_annover, nimmt nrit Wirbmg 
v0m· 1. Januar 1994 ihren Dienst im Lutherischen'IGrchen
apit auf; sie .führt die Amtsbezeichnung Kirchenrätin z. A. 

Professor Dr. 'Reinhard Schmidt-Rost wurde von der 
Kiichenleltung als neuer Leiter des PastoralkoJlegs berufen 
und löste in dieser Funktion Professor Dr. Manfred Seitz ab, 
der das Pastoralkolleg 25 Jahre geleitet hat. Profess'or Dr,. 
SchmidtcRost wurde für die baµer von fünf Jahren mit Wir-

. k:ung vom 1. Oktober 1993 berufen: 

· .Kirchenbeamtenvertretung 

Die mich § 24 Abs. 1 der Rechtsverordnung zur Ergän
zung des Kirchenbeamtengesetzes vom 16. ,anuar 1985 
in Verbindung mit § 63 des Kirchenbeamtengesetzes zu 

· · Theologisches-StQ.die~seminar in Pullacll ' 

·'Die·. aktive ·tiiei,Jstiei'.t ck;s: R.ektot-s · Martin Voigt wurde 
über die. Vollendung ~ines 65. ~ebensjalttes bis ·zum 
31. Juli 1994 verliiugeit. Zum Nacllfolger berief die Kii-

. chenleitung der. Vereimgten Kp-ehe. Professor Dr, Völker 
Weymann; Zürich. Er tritt atn 1. August· 1994 sem,~n ,Dienst 
im Theologischen Studienseminar der Vereinigten Kirche in 
Pullach an.' . . . . . r . 

Nachtrag zu I. . 
Nr. 1Sl a Kirchengesetz über die Errichtung efues Ver

fassungs~ uri.d Verwaltungsgerichts der Ver
einigten Kirc~e. Beschluß der Kirchenleitung. 

· zur Geltung in der Evang.-Luth. Landeskir
che Sachs_ens. 

· Vom 16. Dezember 1993 

Gemäß ArtikeL2 Absatz 2 der verfassungs~dernden 
Verordnung mit Gesetzeskraft zur Regelung von mit dem 
Beitritt früherer _Gliedkirchen zusammenhängenden Fragen 
(Beitrittsverordnung) vom 31. 'Juli 1991 (~1. Bd. VI 
S. 154) stellt die Kirchenleitung auf Antrag der Evang.
Luth. Landeskirche ·Sachsens fest, daß das Kirchengesetz 
über die Errichtung eines-Verfassungs- und Verwaltungsge
richtes .der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands in der Fassung vom 1, November 1978 (ABI. 

· Bd. V S. 142) ab 1. Januar 1994 in der Evang.-Luth. Lan
deskirche.Sachsens gilt. 

• 1 

1 

1 
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AMTSBLATT 

t 
:Der.Herr behüte dein~n Ausgang 

. und Eingang von nun an bis in 
Ewigkei~. (Ps. 121, 8) 

Am Donnerstag, dem 6. Oktober 1993, ist 

Rektor l, R. Kirchenrat Pi:ofessor 

Or. Herbert Breit -

in: München kurz nach seinem ss: Geburtstag verstorben~ 
. " ' . 

Dr .. Herbert Breit war vpn 1960 bis zu seinem Ruhestand 
1974 der erste Rekto~iles·Prediger- und Studienseminars 

. der Vereinigten Kirche in Pullach. · 
- ' . 

Er hat den Charakter dieser Aus- und Fortbildungsstätte für · 
Pfarrer und kirchliche Führungskräfte in bes_onderer Weise 

. geprägt. Durch seine· hohe theologische Kompetenz und 
seine geistige Weite und Offenheit, durch sei,rte lutherische 
Prägung und seine ökumenischen KQritakte,.-durch sein In
teresse an wissenschaftlicher Theologie und an praktischer 
Homiletik hat er entscqeiqend zum Ansehen des Seminars 
im deutschen Luthertum und weitet darüber· hinaus bei
getragen. 

_ Wir werden das Andenken an'Dr. Herbert Breit in Ehren 
halten. 

D. Horst Hirschler 
Leitender Bischof 

· Friedrich-Otto Scharbau 
Präsident 

,-

Fµr die Mitarbeiter 
G~rlinde Hopp 
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